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Gefahrstoffe bei schweißtechnischen 
Arbeiten 

Key Facts 

• Schweißen und verwandte Verfahren werden in der Metallbearbeitung 
umfänglich verwendet 

• Hierbei treten eine Reihe von Gesundheitsgefahren auf, insbesondere 
auch durch Gefahrstoffe 

• Die hierfür maßgebliche TRGS 528 „Schweißtechnische Arbeiten“ ist in 
einer Neufassung im Februar 2020 veröffentlicht worden 

Autoren 

   Dr. Robert Kellner 
   Dr. Wolfgang Zschiesche 

In der Metallbearbeitung werden umfänglich schweißtechnische Arbeiten vor
genommen. Dieser Artikel befasst sich mit den auftretenden Gefahrstoffen und 
stellt die neugefasste TRGS 528 vor, in der die Anforderungen der Gefahrstoff
verordnung konkretisiert werden. 

Hintergrund und Einführung in 
die Thematik 

Das Schweißen und die damit verwandten 
Verfahren wie thermisches Schneiden und 
thermisches Spritzen sowie Löten umfas-
sen eine große Anzahl von Technologien 
und Anwendungen. Gemeinsam ist diesen 
Verfahren ein von außen zugeführter Ener-
gieeintrag, der den Grundwerkstoff und/
oder den Zusatzwerkstoff aufschmilzt. Als 
Werkstoffe werden überwiegend Metalle, 
vor allem Stähle, aber auch Nickelbasis-
Werkstoffe und Nichteisen-Metalle wie Alu-
miniumlegierungen, Messing, Bronzen und 
andere kupferbasierte Legierungen (zum 
Beispiel in Löt-Zusatzwerkstoffen) bearbei-
tet beziehungsweise eingesetzt. 

Neue Technologien umfassen insbesonde-
re additive Fertigungsverfahren von metal-
lischen Werkstoffen („3-D-Druck “), wobei 
häufig Laser eingesetzt werden. Bereits aus 
dieser kurzen Übersicht wird deutlich, dass 
eine Gefährdungsbeurteilung differenziert 
abgeleitet werden muss und Betriebe hier 
eine Hilfestellung benötigen. 

Gesundheitsgefährdungen 
 gegenüber Gefahrstoffen 

Im Hinblick auf die Exposition gegenüber 
Gefahrstoffen bei schweißtechnischen Ar-
beiten an Metallen steht bei allen Arbei-
ten mit der Flamme (Autogenverfahren, 
Brennschneiden und Flammwärmen/-
richten) zunächst die Exposition gegen-
über Stickstoffoxiden im Vordergrund, 
die starke Reizgase darstellen und bis zu 
einem lebensbedrohlichen toxischen Lun-
genödem führen können. Bei allen Metall-
schutzgasverfahren (Metallaktivgas- und 
Metallinertgasschweißen MAG, MIG) so-
wie beim Lichtbogenhandschweißen (LBH) 
mit umhüllten Stabelektroden entstehen 
erhebliche Partikelemissionen, die fast 
ausschließlich aus den verwendeten Zu-
satzwerkstoffen (zum Beispiel Elektroden) 
stammen und nahezu vollständig der al-
veolengängigen Staubfraktion angehören. 
Insbesondere bei Lichtbogenschweißar-
beiten an Aluminiumwerkstoffen sowie 
beim Schweißen mit dem Wolfram-Inert-
gas-Verfahren (WIG) an Aluminiumwerk-
stoffen und anderen gut reflektierenden 

Oberflächen wie zum Beispiel Edelstählen 
tritt eine bedeutsame Ozonbildung auf. 

Bei allen thermischen Schneid- und Spritz-
verfahren ergeben sich hohe Partikel-
emissionen. Die zum Teil hohen Schweiß-
rauchkonzentrationen an entsprechenden 
Arbeitsplätzen können zu chronischer 
Bronchitis und obstruktiven Atemwegs-
erkrankungen mit Anerkennung einer 
BK 4302 führen. Darüber hinaus können 
Schweißrauche spezifische Inhaltstoffe 
enthalten, die zum Beispiel toxisch oder 
krebserzeugend sein können. Hinzuweisen 
ist insbesondere auf Chromate (Cr(VI)-Ver-
bindungen), die in vergleichsweise hohen 
Anteilen vor allem im Schweißrauch von 
hochlegierten, chromhaltigen umhüll-
ten Stabelektroden oder von Fülldrähten 
enthalten sind. Bei schweißtechnischen 
Arbeiten an nickelhaltigen Werkstoffen 
beziehungsweise mit nickelhaltigen Zu-
satzwerkstoffen sind im Schweißrauch 
nickeloxidische Verbindungen enthal-
ten, die ebenfalls als kanzerogen einge-
stuft sind. Unter den diesbezüglichen BK-
Nummern 1103 und 4109 stellen Schweißer 
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und Schweißerinnen sowie Brennschnei-
der und Brennschneiderinnen einen ver-
gleichsweise hohen Anteil anerkannter 
Erkrankungen (in der Regel Lungenkar-
zinome) dar. 

Die neue TRGS 528 „Schweiß
technische Arbeiten“ 

Bei schweißtechnischen Arbeiten werden 
Gefahrstoffe ein- und freigesetzt. Damit 
gilt für diese Arbeiten die Gefahrstoffver-
ordnung. Die Anforderungen der Gefahr-
stoffverordnung werden in der TRGS 528 
„Schweißtechnische Arbeiten“ konkreti-
siert. Die bisher gültige TRGS 528 Ausga-
be Februar 2009 musste dringend über-
arbeitet werden, insbesondere wegen 
neuer oder abgesenkter Grenzwerte, die 
für schweißtechnische Arbeiten relevant 
sind (zum Beispiel Chrom(VI)-Verbindun-
gen, Nickeloxide, anorganische Mangan-
verbindungen). Die neugefasste TRGS 528 
ist strukturiert in Anwendungsbereich, Be-
griffsbestimmungen, Informationsermitt-
lung und Gefährdungsbeurteilung, Schutz-
maßnahmen, Wirksamkeitsüberprüfung, 
arbeitsmedizinische Vorsorge, Betriebs-
anweisung und Unterweisung sowie ins-
gesamt sieben Anhänge. 

Anwendungsbereich 

Die TRGS 528 gilt wie bisher für Schwei-
ßen, thermisches Schneiden und Ausfu-
gen, thermisches Spritzen, alle Lötverfah-
ren, Flammwärmen und Flammrichten. 
Neu hinzugekommen ist die additive Fer-

tigung mit Metallen. Wie bisher sind auch 
Nebenarbeiten wie zum Beispiel das An-
schleifen der Elektroden oder das Bearbei-
ten der Schweißnähte im Geltungsbereich 
dieser TRGS. Nicht im Geltungsbereich die-
ser TRGS ist der Bereich der Lagerung von 
Prozessgasen, hier gilt die TRGS 510. 

Informationsermittlung und 
 Gefährdungsbeurteilung 

Im Kapitel „Informationsermittlung“ wird 
ausführlich beschrieben, welche Gefahr-
stoffe bei den betreffenden Verfahren auf-
treten, also beim Schweißen, Schneiden 
und Ausfugen, Spritzen, Flammrichten, 
Löten sowie bei der additiven Fertigung 
mit Metallen. 

Das Kapitel „Gefährdungsbeurteilung“ 
untergliedert sich in die werkstoff-, ver-
fahrens- sowie arbeitsplatz- und tätig-
keitsspezifischen Faktoren, die bei der 
Gefährdungsbeurteilung zu berücksichti-
gen sind. Die einzelnen Faktoren sind dann 
in einer Zusammenschau zu einer Gefähr-
dungsbeurteilung zusammenzufassen. Bei 
den „werkstoffspezifischen Faktoren“ geht 
es um die entstehenden Gefahrstoffe mit 
ihren gesundheitsschädlichen Wirkungen. 
Die bei schweißtechnischen Arbeiten auf-
tretenden Gefahrstoffe werden hier nach 
ihren gesundheitsschädlichen Wirkungen 
beschrieben und eingeteilt. Einen wichti-
gen „verfahrensspezifischen Faktor“ stellt 
die Emissionsrate des jeweiligen Verfah-
rens dar. In einer Tabelle werden die typi-
schen Emissionsraten (mg/s) der verschie-
denen Verfahren beschrieben. Je höher die 
Emissionsrate, desto mehr Schweißrauche 
setzt das Verfahren frei. Aus sicherheits-
technischer Sicht sollte die Emissionsra-
te möglichst niedrig sein. In Hinblick auf 
die Substitutionsprüfung sollten möglichst 
Verfahren mit geringer Emissionsrate aus-
gewählt werden, die erforderlichen Schutz-
maßnahmen steigen mit der Emissionsrate. 
Ein wichtiger „arbeitsplatz- und tätigkeits-
spezifischer Faktor“ sind die räumlichen 
Verhältnisse. Bei Arbeiten in engen Räu-
men ist in der Regel von einer sehr hohen 
Exposition auszugehen. Das Gleiche gilt 
für das Arbeiten in Zwangshaltung, das 
heißt, wenn sich der Schweißer in die 

Schweißrauchfahne hineinbeugen muss. 
Ein weiterer wichtiger arbeitsplatz- und 
tätigkeitsspezifischer Faktor ist die Licht-
bogenbrennzeit. Je länger die Lichtbogen-
brennzeit, desto höher wird die Exposition 
am Arbeitsplatz. Auch die Lüftungssitua-
tion an der jeweiligen Schweißstelle spielt 
eine wichtige Rolle. An Stellen, wo der Ab-
saugschlauch nicht mehr nachgeführt wer-
den kann, liegt dann ebenfalls eine sehr 
hohe Exposition vor. Neben den Gesund-
heitsgefahren durch Schweißrauche sind 
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
auch die Brand- und Explosionsgefahren 
durch die eingesetzten Schweiß- und For-
miergase zu berücksichtigen. Hier gibt die 
TRGS 528 eine Reihe von Hinweisen. 

Schutzmaßnahmen – 
 Substitution 

An erster Stelle der Schutzmaßnahmen 
steht die Substitution. Die TRGS 528 gibt 
hier vor zu prüfen, ob auf schweißtechni-
sche Arbeiten verzichtet werden kann, zum 
Beispiel indem man emissionsfreie Verfah-
ren wie Clinchen, Pressen, Nieten oder 
Schrauben verwendet oder die Fertigungs-
verfahren in geschlossenen Systemen, wie 
zum Beispiel automatisiertes Schweißen in 
Schweißkabinen, durchführt. Wenn die-
se Substitution nicht möglich ist, steht an 
zweiter Stelle die Anwendung von Verfah-
ren mit geringer Gefahrstofffreisetzung. Ein 
Beispiel ist hier das Wolfram-Inertgas-
Schweißen (WIG). Mit einer Optimierung 
der Schweißparameter, zum Beispiel durch 
eine Wellenformsteuerung beim Lichtbo-
genschweißen, also beim MIG- und MAG-
Schweißen, kann eine erhebliche Verrin-
gerung der Expositionen erreicht werden. 

Schutzmaßnahmen – lüftungs
technische und bauliche Maß
nahmen 




Die lüftungstechnischen und baulichen 
Maßnahmen verfolgen das Schutzziel, dass 
der Schutz der schweißenden Person und 
der sonstigen Beschäftigten gewährleistet 
ist und eine Ausbreitung der Schweißrau-
che und -gase aus dem Arbeitsbereich ver-
mieden wird, soweit dies nach dem Stand 
der Technik möglich ist. Für den Schutz der 

Eine Gefährdungs
beurteilung muss 
differenziert abgelei
tet werden. Betriebe 
benötigen hier eine 
Hilfestellung.“ 
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schweißenden Person ist konkret eine ge-
eignete Absaugung im Entstehungsbereich 
einzurichten. Der Schutz der anderen Be-
schäftigten soll durch Verhinderung der 
Ausbreitung der Schweißrauche und -gase 
vorrangig durch bauliche Maßnahmen ge-
währleistet werden. Wenn die baulichen 
Maßnahmen nicht möglich oder ausrei-
chend sind, kann als technische Maßnah-
me in Abhängigkeit von den Randbedin-
gungen für die anderen Beschäftigten eine 
technische Raumlüftung erforderlich sein, 
die für die Problemstellung ausgelegt ist. 

Schutzmaßnahmen – 
 Handschweißen 

Beim Handschweißen muss an der Ent-
stehungsstelle abgesaugt werden. Tech-
nische Lösungen sind hier zum Beispiel 
eine brennerintegrierte Absaugung oder 
eine Absauganlage mit Absaugarm und 
Absaugflansch. Welche dieser Schutzmaß-
nahmen die beste technische Lösung dar-
stellt, muss im Einzelfall entschieden wer-
den. Die TRGS 528 gibt hierzu eine Fülle an 
Informationen und Hilfestellungen. 

Schutzmaßnahmen – 
 Luftrückführung 

Ein wichtiges Thema ist die Luftrückfüh-
rung der abgesaugten und gereinigten Luft. 
Geeignete Schweißrauchabsauggeräte er-
füllen die Anforderungen der Norm DIN EN 

ISO 15012-4. Bei Emission von krebserzeu-
genden Stoffen der Kategorien 1A oder 1B 
müssen geeignete Schweißrauchabsaugge-
räte zusätzlich der Schweißrauchabschei-
deklasse W3 nach DIN EN ISO 15012-1 ent-
sprechen. 

Schutzmaßnahmen – 
vollmechanisiertes und auto
matisiertes Schweißen 



Bei vollmechanisierten und automatisier-
ten Schweißverfahren kann in der Regel 
in vollständig eingehausten Roboterzel-
len oder zumindest mit halboffenen Er-
fassungssystemen gearbeitet werden. 

Schutzmaßnahmen – 
 organisatorische Maßnahmen 

Eine wichtige organisatorische Maßnah-
me ist die Minimierung der Anzahl der ex-
ponierten Beschäftigten und der Exposi-
tionsdauer. Entsprechende individuelle 
Regelungen zur maximalen Expositions-
zeit können eine unterstützende Maßnah-
me sein, um die Grenzwerte einzuhalten. 
Außerdem spielt das Thema Ergonomie 
beim Handschweißen eine große Rolle. Die 
Werkstoffe sind möglichst so zu positio-
nieren, dass sich die schweißende Person 
nicht in die Schweißrauchfahne hinein-
beugen muss. Weitere wichtige organisa-
torische Maßnahmen sind die regelmäßige 
Reinigung der Arbeitsbereiche mit geeig-

neten Reinigungsgeräten (geprüfte Indust-
riestaubsauger) und die Durchführung der 
Arbeiten mit hoher Exposition möglichst 
am Ende der täglichen Arbeitszeit. 

Schutzmaßnahmen – 
 Atemschutz 

Wenn die vorgenannten Schutzmaßnah-
men nicht ausreichen, muss geeigneter 
Atemschutz bereitgestellt und getragen 
werden. Diese Forderung gilt sowohl für 
Schweißer und Schweißerinnen als auch 
für alle anderen Beschäftigten im Gefah-
renbereich. Die TRGS 528 empfiehlt hier 
bei Schweißrauchen ohne krebserzeugende 
Inhaltsstoffe die Verwendung von gebläse-
unterstützten Schweißerhelmen mit Filter 
der Klasse TH2P, bei Schweißrauchen mit 
krebserzeugenden Inhaltsstoffen Filter der 
Klasse TH3P. Diese erhöhen den Atemwi-
derstand nicht und können damit in der 
Regel ohne zeitliche Begrenzung getragen 
werden. Weitere Lösungen sind fremdbe-
lüftete Schweißerhelme, Viertel-, Halb- 
oder Vollmasken mit P2- oder P3-Filter oder 
bei kurzen Einsatzzeiten auch Atemschutz-
masken FFP2 oder FFP3. 

Schutzmaßnahmen – 
 Wirksamkeitsüberprüfung 

Die Wirksamkeitsüberprüfung der getrof-
fenen Maßnahmen muss vor Inbetriebnah-
me, nach wesentlichen Änderungen und 

Bei vollmechanisierten und automatisierten 
Schweißverfahren kann in der Regel in voll
ständig eingehausten Roboterzellen oder zu
mindest mit halboffenen Erfassungssystemen 
gearbeitet werden.“ 
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in regelmäßigen Abständen durchgeführt 
werden. Hier geht es darum zu prüfen, ob 
relevante Grenzwerte eingehalten werden. 
Die Wirksamkeitsüberprüfung kann an-
hand von Expositionsmessungen durch-
geführt werden. Die TRGS 528 enthält eine 
ganze Reihe von Hilfestellungen zur Durch-
führung von Messungen. Unter bestimm-
ten Randbedingungen, die in der TRGS 
benannt werden, sind anstelle von wie-
derkehrenden Messungen auch einfache 
Methoden der Wirksamkeitsüberprüfung 
möglich, zum Beispiel die Überprüfung der 
lufttechnischen Parameter. 

Arbeitsmedizinische Prävention 

Zur arbeitsmedizinischen Prävention gehö-
ren die Beteiligung des Betriebsarztes oder 
der Betriebsärztin an der Gefährdungsbe-
urteilung, die Beteiligung des Arztes oder 
der Ärztin, der oder die für die arbeitsme-
dizinische Vorsorge zuständig ist an der 
arbeitsmedizinisch-toxikologischen Bera-
tung, sowie die arbeitsmedizinische Vor-
sorge. Der Schwerpunkt der Beteiligung der 
Betriebsärztin oder des Betriebsarztes an 
der Gefährdungsbeurteilung liegt in der 
Einbringung des arbeitsmedizinischen 
Sachverstandes bei der Beurteilung der 
Stoffeigenschaften und Stoffwirkungen. 
Die TRGS 528 geht hier konkret auf Ein-
zelheiten ein. Der inhaltliche Schwerpunkt 

ärztlicher Beteiligung an der arbeitsme-
dizinisch-toxikologischen Beratung liegt 
in der Information über Aufnahmewege, 
Hauptkomponenten der Schweißrauche, 
Krankheitsbilder und präventive Maßnah-
men wie zum Beispiel arbeitsmedizinische 
Vorsorge. 

Die arbeitsmedizinische Vorsorge umfasst 
Pflichtvorsorge, Angebotsvorsorge und 
nachgehende Vorsorge. Die TRGS 528 be-
schreibt konkret, in welchen Fällen bei 
schweißtechnischen Arbeiten eine arbeits-
medizinische Vorsorge anzubieten, eine 
Pflichtvorsorge durchzuführen und nach 
Beendigung der Tätigkeiten eine nachge-
hende Vorsorge einzuleiten ist. 

Anhänge 

Die TRGS 528 enthält insgesamt sieben 
Anhänge. „Anhang 1“ enthält ein umfang-

reiches Glossar mit einschlägigen Fachbe-
griffen aus der Schweißtechnik. Der neue 
„Anhang 2“ umfasst Entscheidungshilfen 
für die Auswahl von Schutzmaßnahmen, 
Kernstück ist hier ein entsprechendes 
Fließdiagramm. Außerdem finden sich in 
„Anhang 2“ Hinweise, wann welche Ab-
saugung beim Handschweißen verwendet 
werden soll. Der neue „Anhang 3“ umfasst 
spezifische Informationen zu den Sparten 
Schiffbau, Automobilbau, Anlagen-, Be-
hälter- und Rohrleitungsbau, Stahlbau, 
Metallbau, handwerklicher Nutzfahrzeug-
bau mit Instandsetzung sowie die addi-
tive Fertigung mit Metallen. „Anhang 4“ 
bietet Hinweise für Messungen, also An-
gaben zur Messstrategie und zu den re-
präsentativen Messgrößen. „Anhang 5“ 
enthält Musterbetriebsanweisungen, „An-
hang 6“ ein Muster des Rauchdatenblatts 
nach DIN EN ISO 15011-4 und „Anhang 7“ 
die verwendete Literatur.  ←

Eine wichtige organisatorische Maßnahme ist die 
Minimierung der Anzahl der exponierten Beschäftig
ten und der Expositionsdauer. Entsprechende indi
viduelle Regelungen zur maximalen Expositionszeit 
können eine unterstützende Maßnahme sein, um 
die Grenzwerte einzuhalten.“ 
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